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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Wes Green GmbH, Europa-Allee 6, 
54343 Föhren, plant in der Ortsgemeinde 
Großlittgen der Verbandsgemeinde Witt-
lich-Land die Errichtung eines Solarparks. 

Der geplante Solarpark ist ca. 19,8 ha groß. 
Das Plangebiet befindet sich westlich des 
Siedlungskörpers der Ortsgemeinde Groß-
littgen im Gemarkungsbereich „Im Hem-
merather Kessel“, auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen.

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der K 141 
kommend - gewährleistet.

Der Solarpark dient der regenerativen Er-
zeugung von Strom und der gleichzeitigen 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger.  

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunig-
te und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

In § 2 Satz 1 EEG 2023 wird der Errichtung 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben des Bundes, 
was sich zusätzlich aus § 1a Abs. 5 BauGB 
ergibt.

Durch die Errichtung des geplanten 
Solarparks wird ein aktiver Beitrag zum 
konsequenten Ausbau erneuerbarer Ener-
gien im Landkreis Bernkastel-Wittlich ge-
leistet.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtli-
che Zulässigkeit des Solarparks nach § 35 
BauGB (Außenbereich). Danach ist die Pla-
nung nicht realisierungsfähig. 

Um die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Realisierung der Freiflächen-
-Fotovoltaikanlage zu schaffen, hat die 
Ortsgemeinde Großlittgen gemäß § 1 
Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes „Freiflächen-
Fotovoltaikanlage“ beschlossen.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes zu entnehmen. Er umfasst eine 
Fläche von insgesamt ca. 19,8 ha.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht 
ist gesonderter Bestandteil der Begrün-
dung. (Der Umweltbericht wird erst nach 
der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den gem. § 4 Abs. 1 BauGB fertiggestellt. 
Auf Basis der frühzeitigen Beteiligung wird 
zunächst der erforderliche Umfang und 
Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Dr. Stephan Maas Planungsbüro, Ot-
to-Hahn-Hügel 49, 66740 Saarlouis beauf-
tragt.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der ehemaligen 
Verbandsgemeinde Manderscheid stellt für 
den Geltungsbereich Flächen für die Land-
wirtschaft, hier: landwirtschaftliche Nut-
zung mit Grundwasserschutzmaßnahmen, 
Extensiv-Dauergrünland und Streuobst auf 
Extensiv-Dauergrünland sowie eine Lärm-
schutzzone 2 und eine Altablagerung dar. 
Der Bebauungsplan ist somit nicht aus 
dem Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 2 
BauGB entwickelt. Aus diesem Grund wird 
für den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans der Flächennutzungsplan in einem 

Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
einzeln fortgeschrieben.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich west-
lich des Siedlungskörpers der Ortsgemeinde 
Großlittgen im Gemarkungsbereich „Im 
Hemmerather Kessel“, auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

•	 im Westen und Südwesten durch den 
Gewässerrandstreifen des Dürrbaches,

•	 im Süden und Osten durch landwirt-
schaftlich genutzte Flächen,

•	 im Norden durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen und Freiflächen mit Ge-
hölzbestand.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Gebiet ist von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen und Freiflächen mit Ge-
hölzbestand sowie dem Gewässerrandstrei-
fen des Dürrbaches umgeben. 

Der Großteil des Plangebietes stellt sich ak-
tuell größtenteils als landwirtschaftliche 
Nutzflächen dar, überdies führt ein Feld
wirtschaftsweg durch das Gebiet. 

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich im Eigentum 
der Ortsgemeinde. Die Flächen werden für 
die Dauer des Betriebs von dem Betreiber 
des Solarparks gepachtet.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Nordwesten nach 
Südosten von ca. 348m ü. NN auf ca. 313m 
ü. NN ab. 

Die Topografie wirkt sich in keiner Weise 
auf die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes aus. 

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der K 141 
kommend - gewährleistet.

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Anlieferung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hi-
nausgehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2025); Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

L 34 

Großlittgen

Kloster Himmerod

K 141

Haus hohe Marken

Sonnenhof

Marien-, Linden- 
und Salmtalhof

Dürrbach
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Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschaltet 
und durch Kabel in die Wechselrichter ge-
leitet. Die Wechselrichter werden entweder 
als String-Wechselrichter oder als sog. Zen-
tralwechselrichter in Kompaktstationen inkl. 
Trafo auf der Fläche installiert.

Um den Netzverknüpfungspunkt zu errei-
chen, muss eine unterirdische Kabeltrasse 
verlegt werden.

Außerdem ist es möglich, dass der Solarpark 
in Zukunft mit Stromspeichern kombiniert 
wird.

Es fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Standortkriterien für Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen gem. 
Steuerungsrahmen der Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land

Der Verbandsgemeinderat hat am 
06.03.2024 einen Steuerungsrahmen für 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Ver-
bandsgemeinde Wittlich-Land beschlossen. 

Hierin wurden Ausschlusskriterien festge-
legt , um den weiteren Ausbau der Freiflä-
chenphotovoltaik in einem definierten Rah-
men zu steuern und die Umsetzung von 

Projekten an geeigneten Standorten inner-
halb des VG-Gebietes zu ermöglichen. 

„Zur Ermittlung grundsätzlich geeigneter 
Flächen für PV-Freiflächenanlagen wurde 
ein Katalog von Steuerungskriterien ange-
wandt. Dabei wurde zwischen zwei Arten 
von Ausschlusskriterien unterschieden: (...)

Ausschlussgebiete aufgrund raum-
ordnerischer oder fachgesetzlicher 
Vorrangfunktionen

Diese Art der Ausschlusskriterien ist mit er-
heblichen Konflikten in Bezug auf eine PV-
FFA verbunden und einer bauleitplaneri-
schen Abwägung i.d.R. nicht zugänglich. 
Für die Untersuchung des Gebietes der VG 

Wittlich-Land wurden folgende Ausschluss-
kriterien angewendet:

Flächennutzung und natürliche Res-
sourcen

•	 Siedlungsflächen (Siedlungsflächen, 
Wohn- und gemischte Bauflächen nach 
ALKIS 2020; nach den zur Beschlussfas-
sung wirksamen Flächennutzungsplä-
nen Wittlich-Land und Alt-Mander-
scheid einschl. wirksamer Fortschrei-
bungen), Hinweis: zukünftige Einzel- 
oder Gesamtfortschreibungen von 
Bauflächen wären ggfls. in Abstimmung 
mit den dann betroffenen Gemeinden 
im Zuge der Einzelbewertung etwaiger 
FFV-Vorhaben zu berücksichtigen.

•	 Industrie- und Gewerbeflächen (nach 
ALKIS 2020)

•	 Unbebaute Grundstücke in Industrie- 
und Gewerbegebieten, die für eine 
PV-Nutzung zur Verfügung stehen, fal-
len nicht unter die Ausschlusskriterien

•	 Airbase Spangdahlem

•	 Sondergebiete Windenergie nach ROP-
Entwurf 2014 /FNP

•	 Vorranggebiete Landwirtschaft nach 
ROP-Entwurf 2014

•	 Vorranggebiete Rohstoffabbau (Über-
tage) nach ROP-Entwurf 2014

•	 Gebiete, in denen der Abbau bereits ab-
geschlossen ist und die für eine 
PV-Nutzung zur Verfügung stehen, fal-
len nicht unter die Ausschlusskriterien

Blick von Osten über das Plangebiet

Blick von Westen über das Plangebiet
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•	 Wald- und Gehölzflächen nach ALKIS 
2020

•	 Verbuschende Brachflächen bis ca. 3m 
Aufwuchshöhe, welche nicht die Wald-
definition des § 3 LWaldG erfüllen und 
außerhalb der oben genannten Aus-
schlusskriterien liegen, können nach 
standortbezogener Einzelfallprüfung 
ggf. überplant werden

Arten- und Biotopschutz

•	 Naturschutzgebiete 

•	 Schutzwürdige Biotoptypen (Biotopka-
taster RLP)

•	 Landesweiter Biotopverbund nach LEP 
IV 2008

•	 Vorranggebiete für den regionalen Bio-
topverbund nach ROP-Entwurf 2014

•	 Grünbrücken mit 200m Abstandsfläche

•	 geschützte Landschaftsbestandteile

•	 flächenhafte Naturdenkmäler

•	 Naturpark Kernzone

•	 Zugvogelrastgebiete (Isselbächer 2001, 
angepasst)

Landschaftsbild

•	 Landesweit bedeutsame historische 
Kulturlandschaft (LaHiKuLa) Wertstufe I 
(„Mosel-schlingen der Mittelmosel“) 
nach LEP IV / ROP-Entwurf 2014. Die 
LaHiKuLa Wertstufe II („Vulkaneifel“) 
wird nicht pauschal ausgeschlossen, 
hier sind mögliche Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes jedoch im Zuge 
der Bauleitplanung besonders zu unter-
suchen (Sichtfeldanalysen, Visualisie-
rungen) und angemessen zu bewerten.

Wasserwirtschaft

•	 Wasserschutzgebiet Zone I Innerhalb 
der Schutzzone II ist der Bau von PV-
FFA nur nach Einzelfallprüfung möglich. 
Hierfür bedarf es einer Befreiung gem. § 
52 (1) Satz 2 WHG unter Berücksichti-
gung der geltenden Rechtsverordnung, 
so dass zunächst frühzeitig nachzuwei-
sen ist, dass es zu keiner Gefährdung 
für das Grundwasser oder die Wasser-
gewinnungsanlagen beim Bau und dem 
Betrieb einer PV-Anlage kommen kann. 
In Schutzzone III ist der Bau und Betrieb 
von PV-Anlagen unter Berücksichtigung 
ggf. erforderlicher Auflagen grundsätz-
lich möglich.

•	 Gesetzliches Überschwemmungsgebiet/ 
Hochwassergefährdetes Gebiet (HQ ex-
trem)

Ausschlussgebiete aufgrund 
städtebaulicher Vorstellungen der 
Verbandsgemeinde

Neben den genannten fachgesetzlichen 
und raumordnerischen Kriterien, die die Er-
richtung von PV-Freiflächenanlagen aus-
schließen, wurden auf VG-Ebene nach er-
folgter Abwägung weitere Ausschlusskrite-
rien auf Grund städtebaulicher Vorstellun-
gen festgelegt.

Flächennutzung und natürliche Res-
sourcen

•	 Sehr hochwertige landwirtschaftliche 
Flächen nach Angaben der Landwirt-
schaftskammer (2016) zur Ausweisung 
als „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ 
im ROP-Entwurf 2014. Die Landwirt-
schaftskammer hat im Juli 2010 einen 
Fachbeitrag Landwirtschaft zum Regio-
nalen Raumordnungsplan (ROP) der 
Planungsgemeinschaft Region Trier vor-
gelegt. Im Fachbeitrag werden „sehr 
hochwertige“ und „hochwertige“ land-
wirtschaftliche Flächen unterschieden. 
Die sehr hochwertigen Flächen werden 
zur Übernahme in den ROP als 
Vorranggebiete für die Landwirtschaft 
vorgeschlagen und die hochwertigen 
Flächen als Vorbehaltsgebiete für die 
Landwirtschaft. Im Jahr 2016 wurden 
Ergänzungsflächen von der Landwirt-
schaftskammer an die Planungsgemein-
schaft Region Trier gemeldet.

•	 Landwirtschaftliche Flächen (Acker- 
oder Grünland) mit einer Ertragszahl 
(Acker- bzw. Grünlandzahl) ≥ 40 (flä-
chengewichtete mittlere Ertragszahl in 
der VG Wittlich-Land). Um technisch 
und wirtschaftlich notwendige Flächen-
arrondierungen zu ermöglichen, dürfen 
innerhalb einer Solarparkfläche bis zu 
max. 25 % der Fläche diese Ertragszahl 
überschreiten (= Arrondierungsfaktor). 
Dies gilt auch, wenn eine Solarparkflä-
che aus mehreren Teilflächen besteht 
und losgelöst von der bisherigen Nut-
zungsart.

Sonstige Steuerungskriterien

•	 Es wird ein Siedlungsabstand von mind. 
100 m für PV-Anlagen festgelegt. (Ab-
grenzung gemäß FNP) Im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung können 

die Ortsgemeinden jedoch jeder-zeit 
einen größeren Abstand der PV-FFA 
zum jeweiligen Ortsrand festlegen.

•	 Es werden nur PV-FFA mit einer maxi-
malen Größe von 25 ha zugelassen. 
Maßgeblich ist die im Zuge der Bebau-
ungsplanung überplante Bruttofläche.

•	 Es wird eine Obergrenze von PV-FFA 
pro Gemarkung von 25 ha festgelegt. In 
die Obergrenze pro Gemarkung sind 
auch Bestandsanlagen auf landwirt-
schaftlichen Nutzflächen mit einzube-
ziehen. Maßgebend für die Anrechen-
barkeit ist das Bestehen eines Plan- 
oder Baurechts sowie die überplante 
Bruttofläche.

•	 Es wird eine flächenbezogene Ober-
grenze der maximal zulässigen PV-FFA 
für das gesamte VG-Gebiet von 2 % der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche festge-
legt. Hierbei erfolgt eine Berücksichti-
gung von Bestandsanlagen sowie von 
Anlagen mit Plan- bzw. Baurecht auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die 
landwirtschaftliche Nutzfläche der VG 
Wittlich-Land beträgt ca. 16.000 ha. 
Unter Berücksichtigung einer Obergren-
ze von 2 % ergibt sich ein Flächenwert 
von ca. 320 ha. Abzüglich bereits um-
gesetzter Anlagen sowie derer mit Plan-
recht ergibt sich ein Neubaupotenzial 
von 202 ha (Stand Februar 2024). Un-
berücksichtigt innerhalb der 2 % Rege-
lung bleiben Anlagen auf Konversions-
flächen und vorbelasteten Böden, so-
lange hier keine landwirtschaftliche 
Nutzung erfolgt. Dies gilt sowohl für 
Bestandsanlagen als auch für zukünfti-
ge Planungen. Sonstige Festlegungen, 
z.B. nach den Ziffern 4 und 5 dieses 
Konzeptes, sind einzelfallabhängig zu 
berücksichtigen.

Weitergehende Regelungen zur räumli-
chen Verteilung der Anlagenstandorte über 
das Gebiet der Verbandsgemeinde erfolgen 
nicht, sondern werden der standortspezifi-
schen Einzelfallprüfung überlassen.

Berücksichtigung landwirtschaftli-
cher Belange

Im Positionspapier der Landwirtschaftskam-
mer Rheinland-Pfalz zu Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flä-
chen (Stand Oktober 2019) werden im Hin-
blick auf den Schutz landwirtschaftlicher 
Flächen mehrere Beurteilungskriterien ge-
nannt, u.a.:

a) Keine Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Vorrangflächen in der Regionalplanung
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Entscheidung der Planungsträgerin: In der 
vorliegenden Konzeption werden Vorrang-
flächen für Landwirtschaft nach dem regio-
nalen Raumordnungsplan der Region Trier 
(Entwurf 2014) von vornherein als Aus-
schlussbereiche für PV-Freiflächenanlagen 
gesetzt.

b) Keine Inanspruchnahme von Flächen im 
Umkreis von 400 m zu landwirtschaftlichen 
Hofstellen im Außenbereich

Entscheidung der Planungsträgerin: Ein Ab-
stand zu aktiven landwirtschaftlichen Ge-
höften als städtebauliches Ausschlusskrite-
rium wird nicht festgelegt. Eine im Einzelfall 
notwendige Berücksichtigung soll auf der 
Ebene der standortbezogenen Einzelfallprü-
fung erfolgen.

PV-FFA können zur wirtschaftlichen Stabi-
lisierung landwirtschaftlicher Betriebe die-
nen. Aus diesem Grund wird die Ausschluss-
wirkung nicht in vollem Umfang herangezo-
gen. Hier bedarf es im Hinblick auf die Erfor-
derlichkeit hofnaher Flächen (insbesondere 
Weideland für tierhaltende Betriebe sowie 
grundsätzliche Entwicklungsmöglichkeiten 
der Betriebe) einer dezidierten Betrachtung 
der Auswirkungen durch die Planung.

c) Ausschließliche Inanspruchnahme von 
Flächen und Grundstücke, die weniger als 

50 % der durchschnittlichen Ertragszahl 
einer Gemeinde erreichen

Entscheidung der Planungsträgerin: Bei An-
wendung dieses Kriteriums würden inner-
halb der VG Wittlich-Land kaum noch Flä-
chen verbleiben, die eine ausreichende Min-
destgröße für eine Nutzung als PV-FFA auf-
weisen, welches den Planungsspielraum der 
Planungsträger zur Ausweisung von Freiflä-
chen-PVA zu sehr einschränken würde.

Die übrigen im Positionspapier der Land-
wirtschaftskammer genannten Punkte „ag-
rarstrukturelle Belange“, „Berücksichti-
gung von Grundstücken mit besonderen 
Nutzungseigenschaften“ und „Berücksich-
tigung betrieblicher Belange“ können erst 
auf der Ebene der Einzelfallbetrachtung im 
Zuge der erforderlichen Bauleitplanverfah-
ren geklärt werden. Daher ist darauf hinzu-
weisen, dass es den Planungsträgern vor-
behalten bleibt, in den nach ihrer Einschät-
zung angebrachten Planungsfällen von dem 
Vorhabenträger den Nachweis eines unab-
hängigen Sachverständigten zu verlangen, 
dass die Landwirtschaft infolge des Plan-
vorhabens tatsächlich nicht in unzumutba-
rer Weise belastet oder beeinträchtigt wird 
(sog. „landwirtschaftliche Betroffenheits-
analyse“).

Der Bauern- und Winzerverband nennt in 
seinem Positionspapier (Stand 2021) über 
die obigen Aussagen hinausgehend u.a. 
verschiedene flächenbezogene Kennzahlen, 
die aus seiner Sicht erfüllt sein müssen, da-
mit PV-FFA im Verhältnis zur landwirtschaft-
lichen Nutzfläche verträglich sind:

a) In einer Verbandsgemeinde soll maximal 
1 % der VG-Fläche für PV-Freiflächenanla-
gen zur Verfügung gestellt werden.

Die VG Wittlich-Land weist eine Fläche von 
ca. 39.775 ha auf. Unter Berücksichtigung 
des im Steuerungsrahmen definierten maxi-
malen Ausbaus der PV-FFA um 230 ha auf 
insgesamt 320 ha (inkl. Bestandsanlagen), 
wird das Kriterium eingehalten.

b) Auf dem Gebiet einer Gemeinde dürfen 
nicht mehr als 2 % der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche für die Errichtung von PV-Freiflä-
chenanlagen in Anspruch genommen wer-
den.

Wird im Rahmen des Steuerungsrahmens 
auf VG-Ebene berücksichtigt.

c) Eine PV-Freiflächenanlage soll nicht grö-
ßer als 15 ha sein.

Entscheidung der Planungsträgerin: Die ma-
ximale Anlagengröße einer PV-FFA wird auf 
25 ha begrenzt.

Steuerungsrahmen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit Abgrenzung des Plangebietes (schwarze Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: BGH Plan, Trier, Stand: 
06.03.2024; Bearbeitung: Kernplan
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d) Der Abstand zwischen zwei Solarparks 
soll mindestens 5 km betragen.

Entscheidung der Planungsträgerin: Die Ab-
stände zwischen zwei PV-FFA sind im Rah-
men der Einzelfallprüfung zu konkretisieren. 
Die Auswirkungen auf die Agrarstruktur so-
wie einzelne landwirtschaftliche Betriebe 
sind dabei angemessen zu berücksichtigen.

Aus den Ausführungen wird ersichtlich, 
dass in der vorliegenden Konzeption die 
landwirtschaftlichen Belange, soweit es bei 
einer Gesamtbetrachtung des rund 40.000 
ha umfassenden VG-Gebietes und auf die-
ser Maßstabsebene möglich war, berück-
sichtigt werden. Zur 1. Fortschreibung er-
folgte eine nochmalige ergänzende Anhö-
rung des Bauern- und Winzerverbandes.“
(Quelle: Steuerungsrahmen für Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen der Verbandsgemeinde Wittlich-Land; 
BGH Plan, Trier, Stand: 06.03.2024)

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, so-
wie in Grundzügen alternative Formen 
der Bodennutzung und Erschließung. Da-
durch wird sichergestellt, dass der geplan-
te Standort private und öffentliche Belange 
so gering wie möglich beeinträchtigt (Ver-
träglichkeit) und die Planungsziele am bes-
ten erreicht. 

Im aktuellen Steuerungsrahmen FV der VG 
Wittlich-Land liegt der Standort in einer 
zum größten Teil weiß dargestellt Flächen-
kulisse, somit innerhalb des Suchrahmens 
zur Umsetzung von FV-Anlagen in dem kei-
ne grundsätzlichen Vorbehalte gegenüber 
Freiflächenanlagen bestehen. Lediglich ein 
kleiner Teil der Gesamtfläche (neun Prozent) 
ist als landwirtschaftliche Fläche mit einer 
Ertragszahl ≥ 40 kategorisiert.

Damit wird die vom Verbandsgemeinderat 
festgelegte Toleranzschwelle, von 25 % Flä-
chenanteil der Ertragszahlen ≥ 40 innerhalb 
eines Suchraumes, deutlich unterschritten.

Aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, sowie der Bedeutung für die 
öffentliche Sicherheit kommt erneuerba-
ren Energien in der Schutzgüterabwägung 
gem. § 2 EEG 2023 eine Vorrangstellung 
zu. Diese Bedeutung verdrängt das Gewicht 

potenzieller Nutzungsalternativen für die 
gewählte Fläche. 

In der Standortalternativenprüfung durch 
den Entwickler schieden harte Kriterien, wie 
z.B. die Lage in NATURA-2000-Gebieten 
aus. Zudem wurde die Machbarkeit, z.B. die 
Wirtschaftlichkeit und die Nähe zum nächs-
ten möglichen Netzanschlusspunkt geprüft. 
Standortalternativen im kommunalen Ge-
biet wurden dadurch ausgeschlossen. 

In Ermangelung überzeugender Alternati-
ven und da die lokalen Entwicklungsziele 
an anderen Stellen nicht besser umgesetzt 
werden können, handelt es sich nach Wür-
digung offensichtlicher Planungsvarianten 
bei der vorgesehenen Planung um eine aus-
gewogene Lösung. 

Auf dem Standort selbst wurden mehre-
re Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik- 
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die im Bebau-
ungsplan dargestellte Alternative allerdings 
die einzige, welche alle erforderlichen funk-
tionalen Anforderungen erfüllt.

Gleichzeitig bedingt die bereits bestehen-
de Erschließung des Gebietes eine Mini-
mierung der ökologischen Beeinträchti-
gungen und damit eine größtmögliche 
Umweltverträglichkeit.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Region Trier 1985, mit Teilfortschreibung 1995 und
des 1. Änderungsentwurfes September 2024

Ziele und Grundsätze gem. 4. Teilfort-
schreibung LEP IV vom 17. Januar 2023

G 161

•	 „Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht 
und im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut 
werden. Die Träger der Regionalplanung sollen im Rahmen ihrer Moderations-, Koor-
dinations- und Entwicklungsfunktion darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung 
der regionalen Besonderheiten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von 
erneuerbaren Energien geschaffen werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 161

•	 „Die Lösung raumordnerischer Konflikte in Bezug auf die Umsetzung energiepoliti-
scher Vorgaben ist eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung. Auftretende Nut-
zungskonflikte zum Beispiel zwischen der Sicherung des Freiraums und der Nutzung 
freiraumaffiner energetischer Potenziale sind hier zu lösen. Aufgrund der mit der Nut-
zung erneuerbarer Energien verbundenen Eingriffe sind beispielsweise die Belange 
des Arten- und Biotopschutzes, der Schutz des Landschaftsbildes oder die Belange 
von Erholung und Fremdenverkehr mit den Anforderungen an Klima- und Ressour-
censchutz oder der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe in Einklang zu brin-
gen.“

G 166

•	 „Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen flächenschonend, insbesondere auf zivilen 
und militärischen Konversionsflächen, entlang von linienförmigen Infrastrukturtras-
sen sowie auf ertragsschwachen, artenarmen oder vorbelasteten Acker- und Grün-
landflächen errichtet werden. Als Kenngröße für vergleichsweise ertragsschwächere 
landwirtschaftliche Flächen soll die regionaltypische Ertragsmesszahl herangezogen 
werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 166

•	 „Auch bei der Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen soll dem Gedanken 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie der Berücksichtigung von 
Schutzaspekten Rechnung getragen werden. Daher kommen insoweit als Standorte 
insbesondere zivile und militärische Konversionsflächen, Flächen entlang linienförmi-
ger Infrastrukturtrassen sowie artenarme, vergleichsweise ertragsschwache oder vor-
belastete Ackerflächen und Grünlandflächen in Betracht. Durch naturverträgliche und 
biodiversitätsfreundliche Ausgestaltung der Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die nur 
eine geringe oder gar keine Eingriffskompensation erforderlich macht, kann dem Ge-
danken des Flächensparens ebenfalls Rechnung getragen werden. Auch die Nutzung 
von Deponieflächen kann in Frage kommen.

•	 Hinweise zu artenarmen Acker- und Grünlandbiotopen lassen sich aus der Kartieran-
leitung der Biotoptypen in Rheinland-Pfalz ableiten, die im Landschaftsinformations-
system der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) unter „Fachinformatio-
nen Biotope“ zu finden ist. Gesetzlich geschützte Grünlandbiotope sind stets arten-
reich und zählen daher nicht zu den artenarmen Biotoptypen. Hinweise zur Ertrags-
schwäche lassen sich z. B. auch aus der Bodenwertzahl ableiten, die jedoch regional 
zu differenzieren ist. Als Kenngröße ist hierzu die Ertragsmesszahl (EMZ) gemäß § 9 
des Bodenschätzungsgesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150; 3176), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 
1794), heranzuziehen. Die landesweite durchschnittliche EMZ liegt bei ca. 35. Ent-
sprechend kann landesweit davon ausgegangen werden, dass Flächen mit einer EMZ 
kleiner als 35 tendenziell ertragsschwächer sind. Im Speziellen können auf Ebene der 
zuständigen kommunalen Verwaltungseinheiten die lokal typischen durchschnittli-
chen EMZ abweichen. In diesen Fällen sollen die jeweils zuständigen Träger der
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Kriterium Beschreibung

Bauleitplanung die lokal typischen durchschnittlichen EMZ zur angemessenen Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe ihrer 
Abwägung zugrunde legen.

•	 Großflächige Photovoltaikanlagen, die im Außenbereich als selbstständige Anlagen 
errichtet werden sollen, sind nach dem geltenden Baugesetzbuch grundsätzlich nur 
im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung zulässig.“

Ziele und Grundsätze gem. ROP Trier 1985, 
mit Teilfortschreibung 1995

•	 Sehr gut bis gut geeignete landwirtschaftliche Nutzfläche 

•	 Schwerpunktbereich der weiteren Fremdenverkehrsentwicklung

•	 Bauschutzbereich des Flugplatzes Spangdahlem

•	 Lärmschutzbereich des Flugplatzes Spangdahlem

Ziele und Grundsätze gem. ROP Trier 
(Entwurf September 2024), nicht rechts-
kräftig

•	 Ortsgemeinde mit besonderer Funktion Wohnen, Landwirtschaft, Freizeit und Erho-
lung

•	 Vorranggebiet Grundwasserschutz

•	 Vorbehaltsgebiet Regionaler Biotopverbund

•	 Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft
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Kriterium Beschreibung

Ergebnis der Landesplanerischen Stellung-
nahme gem. § 20 Landesplanungsgesetz 
(LPlG) vom 07.03.2024

Mit Schreiben vom 18.12.2023 wurde seitens der Verbandsgemeinde eine 
landesplanerische Stellungnahme zur Sicherung der weiteren Bauleitplanung zur Errich-
tung einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage in der Ortsgemeinde Großlittgen bei der Kreis-
verwaltung Bernkastel-Wittlich beantragt.

„Als Ergebnis der landesplanerischen Stellungnahme ist festzuhalten, dass gegen die im 
Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Wittlich-Land geplante Ausweisung eines 
sonstigen Sondergebietes gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO auf den Parzellen Gemarkung 
Großlittgen, Flur 11 zur Herstellung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage, unter Beachtung 
bzw. Berücksichtigung der in dieser landesplanerischen Stellungnahme  aufgezeigten 
Zielvorgaben, Anregungen und Hinweise mit den Erfordernissen der Raumordnung und 
Landesplanung, nur dann keine Bedenken bestehen, wenn die Problematik der landwirt-
schaftlichen Vorranggebiete gem. ROP 1985/95 entsprechend dem Urteil des OVG Rhein-
land-Pfalz  vom 31.01.2001 bewertet und behandelt wird. 

Nach diesem Urteil und den dazu ergangenen Verfahrensregelungen der SGD Nord steht 
eine Zustimmung zur Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Vorranggebiete unter dem 
Vorbehalt, dass es erkennbar nicht zu planungsbedingten Nachteilen für die Landwirt-
schaft kommen darf. Dies ist in der nachfolgenden Bauleitplanung nachzuweisen. 

Vorliegend haben sowohl die Landwirtschaftskammer als auch die Planungsgemein-
schaft darauf hingewiesen, dass ggf. eine Existenzgefährdung für die betroffenen Land-
wirte eintreten könnte. Bei der Betrachtung der Betroffenheit der Landwirtschaft sollte 
eine entsprechende gutachterliche Stellungnahme erfolgen, in der auch auf die geplan-
ten Photovoltaikanlagen in den Nachbargemeinden eingegangen werden sollte.  

Sinn und Zweck einer landesplanerischen Stellungnahme ist die Prüfung der Vereinbar-
keit der geplanten Maßnahme mit den Erfordernissen (Ziele, Grundsätze und sonstige 
Erfordernisse) der Raumordnung. 

Außer dieser landwirtschaftlichen Problematik ist die Planung mit den Erfordernissen der 
Raumordnung vereinbar.

Gegen die weiteren Planungen bestehen dann keine grundsätzlichen Bedenken, wenn 
die (...) landwirtschaftliche Problematik gelöst wird und die (...) mitgeteilten Anregungen 
der Fachbehörden und Dienststellen, insbes. der Planungsgemeinschaft Region Trier und 
der Unteren Naturschutzbehörde beachtet bzw. berücksichtigt und umgesetzt werden.“ 
(Quelle: landesplanerische Stellungnahme gem. § 20 LPlG vor Änderung des Flächennutzungsplans zur Errich-
tung einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage in der Gemarkung Großlittgen, Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Stand: 07.03.2024)

Landschaftsprogramm •	 Gemäß Themenkarte „Landschaftstypen“ des Landschaftsprogramms zum LEP IV 
befindet sich der Untersuchungsbereich innerhalb einer Offenlandbetonten Mosaik-
landschaft (Grundtyp).

•	 Das Untersuchungsgebiet gehört innerhalb der naturräumlichen Einheit zum 
Landschaftsraum „Großlandschaft Osteifel“ (27), genauer zu den „Littgener Hoch-
fläche“ (270.62)

•	 Die Gestalt der Littgener Hochfläche wird vor allem geprägt durch das Salmtal, das 
sich in zahlreichen Mäandern rund 100 m tief in die Hochfläche eingeschnitten hat 
und dieser, wie ihre ähnlich steil eingekerbten Zuflüsse, ein stark gegliedertes Relief 
verleiht.

•	 Teilweise ist sie von sandig-kiesigen Sedimentschichten überdeckt, die zur Arenrather 
Hochfläche überleiten. Sandabbauflächen, z.T. mit kleinen Stillgewässern, prägen vor 
allem bei Landscheid das Landschaftsbild.

•	 Im Nutzungsbild ergibt sich eine deutliche Zweiteilung. Während im nördlichen Teil 
landwirtschaftliche Nutzung mit Ackerbau und Wirtschaftsgrünland überwiegt und 
nur an steileren Talhängen von Wald abgelöst wird, ist der südliche Teil schwerpunkt-
mäßig bewaldet. Standorttypische Laubwälder mit Trocken- und Gesteinshaldenwäl-
dern sowie Niederwaldnutzung sind vereinzelt vorhanden, treten aber deutlich hinter 
Nadel- und Mischwäldern zurück.

•	 Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen
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Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

•	 Im Planungsbereich gibt es keine besonders schutzwürdigen Flächen, weder VSG- 
noch FFH-Gebiete ausgewiesen. Ebenso sind keine FFH-Lebensraumtypen betroffen.

•	 Das nächste FFH-Gebiet ist das Gebiet FFH-7000-052 „Lieser zwischen Mander-
scheid und Wittlich“ (DE-5906-301), ca. 2,3 km nordöstlich entfernt. Eine FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung bzw. Erheblichkeitsabschätzung ist daher nicht erforderlich.

•	 Das nächste Vogelschutzgebiet liegt bei Wittlich. Es handelt sich um eine Teilfläche 
des Gebiets VSG-7000-020„Wälder zwischen Wittlich und Cochem“ (DE-5908-401), 
ca. 6 km entfernt.

•	 Eine Prüfung der Verträglichkeit i.S.d. § 25 LNatSchG i.V.m. § 1a (2) Satz 4 BauGB ist 
daher auch hier nicht erforderlich.

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-,  
Landschaftsschutz, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, Natur-
park, Biosphärenreservate

•	 Vom Vorhaben ist kein Naturschutzgebiet (§ 23 des BNatSchG), Nationalpark (§ 24 
des BNatSchG), Biosphärenreservat (§ 25 BNatSchG), Landschaftsschutzgebiet (§ 26 
BNatSchG), Naturpark (§ 27 BNatSchG), Naturdenkmal (§ 28 BNatSchG) oder ge-
schützter Landschaftsbestandteil (§ 29 BNatSchG) betroffen.

•	 Das nächste Schutzgebiet ist das Landschaftsschutzgebiet LSG-7100-031 „Zwischen 
Ueß und Kyll“. Der nächste Naturpark ist der Naturpark NTP-7000-008 „Naturpark 
Vulkaneifel“. Die Gebietsabgrenzung beider Gebiet ist nahezu deckungsgleich. Beide 
Gebiete umgeben den Standort im Norden, Süden und Westen in ca. 150 m bis 400 
m Entfernung.

•	 Die gesamte Plangebiet befindet sich innerhalb des abgegrenzten Wasserschutzge-
bietes, WSG 120 „Großlittgen-Butterwies“, amtl. Nr. 405101042, dort zentral in der 
vorgesehenen Schutzzone III (weitere Schutzzone).

Kulturdenkmäler nach § 8 
DSchG Rheinland-Pfalz

nicht betroffen

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen

Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, sind 
keine speziellen Rodungszeiten vorzugeben, die zum allgemeinen Schutz wild lebender 
Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG notwendig wären.

Hochwasserschutz / Starkregenvorsorge

•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Ab-
wehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigen-
tümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge 
der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 
WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen. 

•	 Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das 
Land Rheinland-Pfalz landesweite Informationskarten an, die auf Basis von Berech-
nungen auf die Gefahren von Sturzfluten nach extremen Regenfällen hinweisen. Re-
gionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei betrachtet.

•	 Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließge-
schwindigkeiten und -richtungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Stark-
regen abfließt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen 
Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche 
„Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereig-
nisse“ (SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in
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etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) ent-
spricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ weitere Ein-
blicke.

•	 Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berücksich-
tigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-
umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar.

•	 Das örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Ortsgemeinde Groß-
littgen sieht für den Planbereich keine spezifischen Maßnahmen vor. Um der Selbst-
verpflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht zu werden, wird empfohlen, die Informa-
tionskarten des Landes, sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort zu überprüfen 
und die Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen.

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Flächen für die Landwirtschaft, hier: landwirtschaftliche Nutzung mit Grund-
wasserschutzmaßnahmen, Extensiv-Dauergrünland und Streuobst auf Extensiv-Dauer-
grünland sowie eine Lärmschutzzone 2 und eine Altablagerung (Quelle Flächennutzungs-
plan der ehemaligen Verbandsgemeinde Manderscheid)

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt; parallele Einzelfortschreibung 
des Flächennutzungsplanes im Bereich des Geltungsbereiches

Bestand:

Einzelfortschreibung:
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 

Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaik“ (SOPV)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiet festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Analog Abs. 2 ist deren Zweck
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Ziel der vorliegenden Planung ist, die Nut-
zung des Gebietes mit einer Freiflächen-
Fotovoltaikanlage planungsrechtlich vorzu-
bereiten.

Deshalb sind innerhalb des Sonstigen 
Sondergebietes „Photovoltaik“ (SOPV) An-
lagen zur Erzeugung und Speicherung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie, ein-
schließlich deren Nebenanlagen, zulässig. 

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren.

Zudem sind Anlagen zur Speicherung elek-
trischer Energie (Batteriespeicher) zulässig. 

Zur internen Erschließung des Sonstigen 
Sondergebietes „Photovoltaik“ (SOPV) sind 
Zuwegungen zulässig. 

Es ist davon auszugehen, dass das im 
Plangebiet anfallende Regenwasser - wie 
bisher - vor Ort versickern wird. Zur Ablei-
tung von nicht versickertem Regenwasser 
sind im Bedarfsfall entsprechende Einrich-
tungen zur Entwässerung (z.B. Entwässe-
rungsrinnen, -becken und -mulden) samt 
erforderlichem Zubehör zulässig, wobei im 
weiteren Verfahren geklärt wird, ob v.g. Ein-
richtungen erforderlich sind.

Die Errichtung von Zäunen und Über
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Die Festsetzungen der maximalen Höhe 
baulicher Anlagen dient der Verhinderung 
einer Höhenentwicklung über das unbe-
dingt nötige Maß hinaus und sorgt somit 
für ein möglichst harmonisches Einfügen 
in das Landschaftsbild. Innerhalb der zu-
lässigen Höhe im Sonstigen Sondergebiet 
„Photovoltaik“ (SOPV) können alle techni-
schen Möglichkeiten für eine möglichst op-
timierte Photovoltaiknutzung ergriffen wer-
den.

Grundflächenzahl

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 153).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

• Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
151).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 07. Dezember 
2022 (GVBl. S. 403).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBl. S. 133).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 

283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 
543).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08. April 2022 (GVBl. S. 118).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN VERFAHRENSVERMERKE
• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungs-

planes beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht (§ 
2 Abs. 1 BauGB).

Großlittgen, den __.__.____

________________

 Der Ortsbürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen Flurstücke 
hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeichnungen mit dem Liegen schaftskataster übereinstimmen.

• Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ frühzeitig beteiligt  
und von der Planung unterrichtet (§ 3 Abs. 1 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufgaben-
bereich von der Planung berührt werden kann, wurden mit elektronischem Schreiben vom __.__.____ 
frühzeitig beteiligt und von der Planung unterrichtet und um Äußerung auch im Hinblick auf den erforder-
lichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert 
(§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt und die  Veröffentlichung 
des Bebauungsplanes im Internet inkl. einer Auslegung beschlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht, wurde in der Zeit vom __.__.____ bis ein schließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur Ansicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 Abs. 2 
BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Bedarf 
schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, und dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, am 
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schrei-
ben vom __.__.____ von der Veröffentlichung im Internet / Auslegung elektronisch benachrichtigt (§ 3 
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ 
zur Stellung nahme eingeräumt. 

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffentlichung im Internet / Auslegung gingen seitens der Öf-
fentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden Anre-
gungen und Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen erfolgte 
durch den Ortsgemeinderat am __.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen und Stel-
lungnahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ den Bebauungsplan als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der 
Begründung mit Umweltbericht.

• Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplans mit dem Willen 
des Ortsgemeinderat sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplans werden bekundet.

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Großlittgen, den __.__.____

________________

 Der Ortsbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser 
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, ferner auf Fälligkeit 
und Erlöschen der Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und § 44 
Abs. 5 BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung mit Umweltbericht, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).).

Großlittgen, den __.__.____

________________

 Der Ortsbürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der
Ortsgemeinde Großlittgen
Himmeroder Straße 12
54534 Großlittgen

Stand der Planung: 22.08.2025
VORENTWURF 

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70 
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Hugo Kern
Dipl.-Ing. Sarah End

Teil A: Planteil
Freiflächen-Fotovoltaikanlage
Bebauungsplan in der Ortsgemeinde Großlittgen,
Verbandsgemeinde Wittlich-Land
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PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOPV

SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 
HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE 
ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE 
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHE, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN IST; HIER: SCHUTZSTREIFEN 
DÜRRBACH
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)

P
VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
BETRIEBSPARKPLÄTZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

F
VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
FELDWIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT; HIER: LERCHENFENSTER
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN 
(§ 9 ABS. 1 NR. 25A BAUGB)

FLÄCHEN ZUR ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB)

WIII
UMGRENZUNG DER FLÄCHEN MIT WASSERRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN; HIER: 
WASSERSCHUTZGEBIET (SCHUTZZONE III)
(§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Baugebiet Anlagenhöhe

Grundfl ächenzahl -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

HÖHENLINIEN (IST-ZUSTAND)
(QUELLE: LASERDATEN DGM1 - ©GEOBASIS-DE / LVERMGEORP 2025)

Nutzungsart
SOPV

Anlagenhöhe 
4,0 m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 7.100 m2

M 1:1.000 im Original
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wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten 
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.

Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“ 
(SOPV) ist eine Grundflächenzahl von 
0,6 für die projizierte überbaubare Flä-
che erforderlich, um die Belegungsdich-
te der Modultische zu regeln. Im Unter-
schied zu sonstigen baulichen Anlagen 
bringen Photovoltaikanlagen in aufge-
ständerter Bauweise einen sehr geringen 
Versiegelungsgrad mit sich. Der tatsächli-
che Versiegelungsgrad wird durch die Ver-
ankerung der Unterkonstruktion für die 
Photovoltaikmodultische im Boden sowie 
durch die Flächen von Wechselrichtern, 
Trafogebäuden, Batteriespeicher und park-
internen Zuwegungen hervorgerufen. 

Deshalb wird festgesetzt, dass die Boden
versiegelung (Fundamente / Rammpfosten 
der Untergestelle, Wechselrichter, Transfor-
matoren, Batteriespeicher, Übergabesta-
tion und Zaunpfosten) maximal 7.100 m2 
im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“ 
(SOPV) erreichen darf. Diese Flächenanga-
ben sind auch Grundlage der Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung.

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen-Fotovoltaik-
anlage an den vorgesehenen Stellen. Die 
Baufenster sind ausreichend groß dimen-
sioniert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Freiflächen-Fotovoltaikanlage not-
wendigen Nebenanlagen und Funktionen 
anzulegen. Somit ist eine maximale Ausnut-
zung der Flächen im Plangebiet möglich. 

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
innerhalb der überbaubaren Grundstücks
flächen angelegt werden, um einen gere-
gelten Betriebsablauf inklusive Wartung 
und Pflege der Fotovoltaikanlage zu ge-
währleisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem Nie-
derschlagswasser können entsprechende 
Einrichtungen zur Entwässerung samt erfor-
derlichem Zubehör gebaut werden.

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten bzw. nur ein-
geschränkt bebaubar ist, hier: 
Schutzstreifen Dürrbach

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB

Zum Schutz des angrenzend zum Plangebiet 
verlaufenden Dürrbaches wird eine entspre-
chend gekennzeichnete Fläche festgesetzt, 
die von jeglicher Bebauung freizuhalten ist 
bzw. nur in Abstimmung mit der zuständi-
gen Fachbehörde bebaut werden darf.

Die wasserrechtlichen Ge- und Verbote (v. 
a. § 36 WHG i. V. m. § 31 LWG) sowie die 
Bewirtschaftungsziele für Gewässer sind zu 
beachten.

Gem. § 31 LWG Rheinland-Pfalz bedürfen 
die Errichtung, der Betrieb und die wesentli-
che Veränderung von Anlagen im Sinne des 
§ 36 WHG, die weniger als 10 m von der 
Uferlinie eines Gewässers dritter Ordnung 
entfernt sind der Genehmigung.

Zu genehmigungspflichtigen Anlagen gehö-
ren auch Veränderungen der Bodenoberflä-
che.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung, hier: Be-
triebsparkplätze

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Durch die Festsetzung der Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung, hier: Be-
triebsparkplätze wird sichergestellt, dass in-
nerhalb des Plangebietes eine ausreichende 
Anzahl an Stellplätzen für den Betrieb und 
die Instandhaltung des Solarparks vorge-
halten wird.

Verkehrsfläche besonderer  
Zweckbestimmung, hier: 
Feldwirtschaftsweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Durch die Festsetzung der Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung, hier: 
Feldwirtschaftsweg wird die Erschließung 
des Plangebietes sichergestellt. Die Festset-
zung dient zudem der Sicherstellung der öf-
fentlichen Zugänglichkeit der angrenzenden 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Der 
vorhandene Feldwirtschaftsweg wird im Be-
stand übernommen und festgesetzt.  

Private Grünflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Bereiche innerhalb des Geltungs- 
bereiches, die der Anlage von Heckenpflan-
zungen und dem Erhalt bestehenden Ge-
hölzriegel dienen sollen, werden als priva-
te Grünflächen festgesetzt. 

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

wird nach Vorlage des Umweltberichtes im 
weiteren Verfahren ergänzt

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Zur Eingrünung des Plangebietes sowie 
zu Sichtschutzzwecken wird am östlichen 
Randbereich des Plangebietes eine 5m brei-
te Sichtschutzhecke gepflanzt. Die Festset-
zung stellt die optische Abschirmung des 
Solarparks gegenüber der Ortslage von 
Großlittgen sicher.

Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Die bestehenden Gehölzriegel entlang des 
Feldwirtschaftsweges werden zum Erhalt 
festgesetzt. Die Festsetzung trägt zum einen 
dazu bei, den ökologisch hochwertigen Be-
stand innerhalb des Plangebietes zu erhal-
ten und zum anderen das auszugleichende 
ökologische Defizit zu minimieren.

Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Als Folgenutzung wird eine Landwirt-
schaftsfläche festgesetzt.
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Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vor-
schriften (gem. § 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. LBauO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 88 der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz gestalterische Festsetzun-
gen getroffen werden. 

Die Einzäunung der Fotovoltaikanlage dient 
dem Schutz vor Sachbeschädigung und 
Diebstahl. Die Bauvorschrift ist so ausgestal-
tet, dass die Einzäunung nach Möglichkeit 
keine Barriere für Klein- und Mittelsäuger 
darstellt. 
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 Satz 1 des EEG 2023 der Errichtung 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt 
wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Auswirkungen auf die Belange der 
Raumordnung und Landesplanung

Mit Schreiben vom 18.12.2023 wur-
de seitens der Verbandsgemeinde eine 
landesplanerische Stellungnahme zur Si-
cherung der weiteren Bauleitplanung zur 
Errichtung einer Fotovoltaik-Freiflächenan-
lage in der Ortsgemeinde Großlittgen bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich be-
antragt.

„Als Ergebnis der landesplanerischen Stel-
lungnahme ist festzuhalten, dass gegen 
die im Flächennutzungsplan der Verbands-
gemeinde Wittlich-Land geplante Auswei-
sung eines sonstigen Sondergebietes gem. 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO auf den Parzel-
len Gemarkung Großlittgen, Flur 11 zur 
Herstellung einer Freiflächen-Fotovoltaik-
anlage, unter Beachtung bzw. Berücksichti-
gung der in dieser landesplanerischen Stel-
lungnahme aufgezeigten Zielvorgaben, An-
regungen und Hinweise mit den Erforder-
nissen der Raumordnung und Landespla-
nung, nur dann keine Bedenken bestehen, 
wenn die Problematik der landwirtschaft-
lichen Vorranggebiete gem. ROP 1985/95 
entsprechend dem Urteil des OVG Rhein-
land-Pfalz  vom 31.01.2001 bewertet und 
behandelt wird.  
(Quelle: landesplanerische Stellungnahme gem. § 20 
LPlG vor Änderung des Flächennutzungsplans zur Er-
richtung einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage in der Ge-
markung Großlittgen, Kreisverwaltung Bernkastel-
Wittlich, Stand: 07.03.2024)

Auswirkungen auf die allgemeinen  
Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 

kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Eine kritische Immissionssituation gem. 
den „Hinweisen zur Messung, Beurtei-
lung und Minderung von Lichtimmmissio-
nen“ der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz besteht, wenn der 
Immissionsort weniger als 100m in westli-
cher oder östlicher Lage entfernt ist. 

Bei der dichtesten Wohnnutzung handelt 
es sich um das Wohngebäude des südwest-
lich, in einer Entfernung von ca. 360m, gele-
genen Sonnenhofes, welches jedoch durch 
eine Gehölzriegel von der geplanten Frei-
flächen-Fotovoltaikanlage getrennt ist. Alle 
anderen Wohnnutzungen (Ortslage Groß-
littgen) liegen in deutlich größeren Entfer-
nungen. Aufgrund der großflächig umge-
benden, sichtverschattenden Gehölzbestän-
de wird die Fläche mit Sichtbezügen deut-
lich eingeschränkt. Wenn überhaupt wird 
von den Wohngebieten aus nur ein sehr ein-
geschränkter Sichtbezug bestehen.

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächenan-
lagen ein Unfall- oder Katastrophenrisiko 
aus, da solche Anlagen keine gefährdenden 
Stoffe beinhalten. 

Von einer PV-Freiflächenanlage könnten 
daher lediglich störende Lichtreflektionen/
Blendwirkungen der PV-Module ausge-
hen. Hinsichtlich einer möglichen Blendwir-
kung kritisch sind Immissionsorte, die vor-
wiegend west- bis südwestlich und östlich 
bis südöstlich einer PV-Anlage liegen und 
nicht weiter als 100 m von dieser entfernt 
sind. Aufgrund der ausreichend großen Ent-
fernung zu den nächsten immissionsrele-
vanten Nutzungen (K 141, L 34, Wohnge-
biete) sind schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Lichtimmissionen und deren Blend- 
wirkungen daher nicht zu erwarten. 

Die verwendeten Module sind per se refle-
xionsarm, wodurch die entstehenden Licht-
reflektionen auf ein unerhebliches Maß re-
duziert werden, so dass diesbezüglich nicht 
mit einem unüberwindbaren Konfliktpoten-
zial zu rechnen ist.  

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den 
Betrieb des Solarparks elektrische Energie 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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ohne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Die vorgesehene Nutzung des Plangebietes 
durch die Errichtung einer Freiflächen-Foto-
voltaikanlagen wird darüber hinaus keinen 
Publikumsverkehr hervorrufen, sodass hier-
durch potenziell hervorgerufene nachteilige 
Auswirkungen ausbleiben.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, im vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Freiflächen-Fotovoltaik-
anlagen als technische und eingezäunte 
Anlage verändert werden. Dies kann ent-
weder infolge einer Verringerung von Flä-
chen mit landschaftsbezogener Erholungs-
nutzung ausgelöst werden oder durch eine 
erhebliche negative Veränderung der Erho-
lungseignung und -qualität benachbarter 
Erholungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung 
als landwirtschaftlich genutztes Offenland 
ohne besondere Erlebnisqualität hat das 
Plangebiet für die Erholungsnutzung nur 
eine geringe Bedeutung. 

Über den bestehenden Feldwirtschaftsweg, 
welcher das Plangebiet quert, verläuft ein 
ca. 800m langes Teilstück der insgesamt 
18,2km langen 12. Etappe des Eifelsteigs 
von Manderscheid zum Kloster Himme-
rod.  Die Qualität des ausgewiesenen Fern-
wanderweges wird durch den geplanten 
Solarpark nur geringfügig beeinträchtigt. 
Zum einen wird eine entsprechende Fest-
setzung zur Eingrünung des Solarparks ge-
troffen und zum anderen die bestehenden 
Gehölzriegel entlang des Feldwirtschafts-
weges erhalten.

Speziell ausgewiesene und entsprechend 
ausgestattete erholungsspezifische Inf-
rastrukturen wie Wanderhütten, Einkehr-
möglichkeiten, touristische Aussichtspunk-
te, spezielle Ausflugsziele, etc. befinden sich 
nicht im Einwirkungsbereich des geplanten 
Solarparks.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Plangebiet und dessen Umgebung 
übernehmen weder eine besondere Funk-
tion für das Landschaftsbild noch für die 
landschaftsbezogene Erlebnisqualität und 
Erholungsfunktion.

Ebenso wenig handelt es sich um einen vi-
suell stark exponierten, weit einsehbaren 
oder einen Standort mit direkten Beein-
trächtigungen der Wohnumfeldqualität. Der 
technisch geprägte zukünftige Solarpark 
ist zwar mit negativen Landschaftswirkun-
gen verbunden, die Wahrnehmbarkeit be-
schränkt sich jedoch auf einen nicht erheb-
lichen Bereich. Die landschaftliche Eigen-
art des Gesamtgebietes wird im Vergleich 
mit der derzeitigen Situation nicht nennens-
wert, insbesondere nicht signifikant verän-
dert. Negative Folgen für das Landschafts-
bild und die damit verbundene landschafts-
bezogene Erholung gehen von dem Solar-
parkvorhaben nicht aus.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut. 

Die Beschreibung der Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild werden nach 
Vorlage des Umweltberichtes ergänzt.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Zum planungsrelevanten Kenntnisstand las-
sen sich keine artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände erkennen, die dem Vorha-
ben grundsätzlich entgegenstehen.

Hinweise auf das Vorkommen von öko-
logisch hochwertigen Tier- und Pflanzen-
arten, deren Vorkommen der Errichtung 
einer PV-Freiflächenanlage entgegenstehen 
könnte, liegen insgesamt nicht vor.

Die konkreten artenschutzrechtliche Be-
lange mit einer abschließenden Bewertung 
und Darlegung potenziell einzuhaltender 
Schutzanforderungen gem. § 44 BNatSchG 
werden nach Vorlage des Umweltberichtes 
ergänzt.

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind 
kompensierbar. Die konkrete Ermittlung von 
Art und Umfang der notwendigen Kom-
pensationsmaßnahmen und ggf. erforderli-
cher Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen erfolgt nach Vorlage des Umwelt-
berichtes. Hierbei soll der Ausgleich mög-
lichst auf der Fläche des Energieparks er-
folgen. Ist dies nicht möglich, soll die Kom-

pensation vornehmlich in Form von produk-
tionsintegrierten Maßnahmen durchgeführt 
werden. 

Die dauerhafte extensive Nutzung und/oder 
Pflege des Grünlandes in den Reihenzwi-
schenräumen der geplanten Anlage kann 
zu einem deutlich positiven Effekt auf die 
Artenvielfalt führen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage nicht 
aus. Erhebliche Beeinträchtigungen können 
daher ausgeschlossen werden.

Betrachtungsrelevant sind jedoch die Aus-
wirkungen auf den Boden. Die baubeding-
ten Bodenbeeinträchtigungen sind weitge-
hend mit den Folgen der landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftung vergleichbar und lie-
gen daher nicht im erheblichen Bereich. Da 
sich das Plangebiet nicht in Steillage be-
findet, ist nach derzeitiger Sicht nicht von 
einer besonders zu berücksichtigenden Ero-
sionsempfindlichkeit während der Bau-
arbeiten auszugehen. 

Die wesentliche Wirkung von Vorhaben auf 
den Boden gehen von Überbauung und Ver-
siegelung aus, was einen dauerhaften Ver-
lust des bestehenden Oberbodens mit al-
len Regelungs-, Lebensraum- und Produk-
tions-/Nutzungsfunktionen nach sich zieht.

Das primäre Bewertungskriterium für den 
Wert des Bodens ist sein Natürlichkeits-
grad (im Sinne von keinem oder wenig vom 
Menschen beeinflusst), daneben spielt aber 
auch die Seltenheit des Bodentyps sowie 
ein eventuell sehr hoher Erfüllungsgrad der 
Bodenfunktionen im Sinne des § 2 Abs. 2 
BodSchG - d.h. als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte - eine Rolle. Hinweise auf 
seltene Böden oder Böden mit hoher Archiv-
funktion liegen nicht vor, so dass diesbe-
züglich kein Konfliktpotenzial erkennbar ist. 
Ähnliches gilt aufgrund des maximal mitt-
leren Bodenfunktionswertes bezüglich der 
landwirtschaftlichen Nutzungsfunktion.

Im Speziellen betrachtungsrelevant sind die 
natürlichen Funktionen des Bodens im Sin-
ne des § 2 Abs. 1 BodSchG. Insbesondere 
die Bedeutung natürlich gewachsener Bö-
den ist generell als hoch einzustufen, da der 
Boden hinsichtlich seiner vielfältigen Funk-
tionen (Speicher-, Filter-, Puffer- und Le-
bensraumfunktion) nicht ersetzbar ist.
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Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhal-
terungen (Fundamente oder Rammpfos-
ten) sowie ggf. den Bau von Betriebsge-
bäuden (z.B. Trafogebäude, Speicher) und 
Erschließungsanlagen (z.B. Wege, Bedarfs-
parkplätze,...), d.h. treten lediglich punk-
tuell auf. Auf dem weitaus größten Teil des 
Plangebietes bleiben sämtliche Bodenfunk-
tionen erhalten. Aufgrund der Vielzahl an 
vorhandenen Feldwirtschaftswegen sowohl 
innerhalb des Plangebietes als auch im di-
rekten Umfeld sind keine zusätzlichen ex-
ternen Erschließungsmaßnahmen notwen-
dig. Im Allgemeinen wird das Schutzgut Bo-
den bei PV-Freiflächenanlagen nur gering-
fügig beeinträchtigt. 

Aufgrund der nur allgemeinen Bedeutung 
des Bodens und der bestehenden Vorbe-
lastungen durch die landwirtschaftliche, 
größtenteils agrarische Nutzung sowie der 
verhältnismäßig geringen Flächengröße 
der Versiegelungen und damit der grund-
sätzlich geringen Wirkintensität einer 
PV-Freiflächenanlage auf den Boden ist 
nicht mit einer erheblichen Beeinträchti-
gung mit nachhaltigen Folgen für den Na-
turhaushalt zu rechnen. Zudem handelt es 
sich um eine lediglich temporäre Bodenin-
anspruchnahme, da nach der Aufgabe der 
photovoltaischen Nutzung ein kompletter 
Rückbau der Versiegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Gemäß der Sturzflutkarte von Rheinland-
Pfalz entstehen bei einem Starkregenereig-
nis im Plangebiet Oberflächenabflüsse, die 
dann gebündelt in den Dürrbach und so-
mit in Anschluss über den Gladbach in die 
Salm fließen. Durch die Überständerung 
der Anlagenfläche verändert sich das Infil-
trationsverhalten. Der anfallende Regen er-
reicht durch die Überständerung nicht mehr 
flächig den Boden, sondern wird durch die 
Modulfläche gebündelt und tropft dann an 
der Modulkante konzentriert ab. In den re-
genreichen Wintermonaten, in denen der 
Boden wassergesättigt ist und in den hei-
ßen Sommermonaten, in denen der Boden 
austrocknet und verhärtet, kann das Re-

genwasser bei Stark- oder Dauerregen nicht 
schnell genug infiltrieren. Folglich kommt es 
zur Bildung von erhöhten Oberflächenab-
flüssen der anfallenden Regenmengen mit 
Erosionsprozessen und schnell ansteigen-
den Hochwasserwellen der nachgelagerten 
Flüsse.

Das örtliche Hochwasser- und Starkregen-
vorsorgekonzept der Ortsgemeinde Groß-
littgen sieht für den Planbereich keine spe-
zifischen Maßnahmen vor. Um der Selbst-
verpflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht 
zu werden, wird empfohlen, die Informa-
tionskarten des Landes, sowie die tatsäch-
lichen Abflussbahnen vor Ort zu überprüfen 
und die Gefährdung in der Detailplanung zu 
berücksichtigen.

Die gesamte Vorhabenfläche befindet sich 
innerhalb des abgegrenzten Wasserschutz-
gebietes, WSG 120 „Großlittgen-Butter-
wies“, amtl. Nr. 405101042, dort zentral 
in der vorgesehenen Schutzzone III (weite-
re Schutzzone). 

Raumordnerisch handelt es sich gleichzei-
tig um ein „Vorbehaltsgebiet Grundwasser-
schutz“.

Im Salmtal betreibt der Zweckverband Was-
serversorgung Eifel-Mosel (ZWEM) neben 
den US-Streitkräften eine Reihe von be-
deutenden Trinkwasserbrunnen zur Sicher-
stellung der öffentlichen Wasserversorgung 
bzw. des Flughafens Spangdahlem, inso-
weit besteht eine hohe Schutzbedürftigkeit 
der dortigen Tiefbrunnen.

Der Vorhabenbereich im sog. Himmeroder 
Kessel liegt eindeutig im Zustrom der Brun-
nen und in einer mittleren Entfernung von 
ca. 1,1 km zum Vorhaben. 

Die mengenmäßig äußerst ergiebigen und 
qualitativ sehr guten Brunnen fördern 
Grundwasser aus dem dort verbreiteten 
mittleren Buntsandstein.

Dabei weisen die im taltiefsten abgeteuf-
ten Brunnen zum Vorhabenbereich einen 
Höhenunterschied des Grundwassers von ~ 
30 - 40 m auf, welche durch zum Teil mäch-
tige Schluff und Toneinlagerungen zumeist 
gut geschützt sind. 

Vom Bau und Betrieb einer Freiflächen-
Fotovoltaikanlage geht nach dem DVGW-
Regelwerk W 101 in einer Schutzzone III re-
gelmäßig eine „mittlere“ Gefährdung aus.

Beim Bau und Betrieb von Freiflächen-
-Fotovoltaikanlagen kann insgesamt von 
einer geringen Eingriffserheblichkeit der 

Schutzgüter ausgegangen werden, Eingrif-
fe in die Deckschichten sind gering.

Nachteilige Auswirkungen auf die Beschaf-
fenheit des Grundwassers oder des nutzba-
ren Grundwasserdargebotes sind bei sach- 
und fachgerechter Ausführung, das gilt ins-
besondere für die Trafostation, nicht zu be-
sorgen.

Die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nut-
zung und der Verzicht auf Pestizide und 
Dünger in der zukünftigen Flächennutzung 
führen zu verminderten Stoffeinträgen. Das 
ist in Wasserschutzgebieten regelmäßig zu 
befürworten.

Aus fachtechnischer Sicht kann die Zu-
stimmung zur Inanspruchnahme der vor-
gesehenen Fläche zum Bau und Betrieb 
der Freiflächen-Fotovoltaikanlage in der 
Ortsgemeinde Großlittgen erfolgen.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist bei Umsetzung der 
vorgenannten Maßnahmen insgesamt nicht 
zu rechnen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung des 
Solarparks vorgesehen ist, handelt es sich 
ausschließlich um landwirtschaftliche Nutz-
flächen. Bei Realisierung des Vorhabens ge-
hen daher für die Dauer der Nutzung der 
Flächen als Fotovoltaikanlage die Acker-
flächen temporär verloren; allerdings kön-
nen die Flächen durch Beweidung weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden.

Der Solarpark leistet einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Energien 
und dient somit dem Allgemeinwohl. Der 
Landwirt ist durch den temporären Wegfall 
von Teilen ihrer Produktionsflächen nicht 
in ihrer Existenz gefährdet. Auf den Flä-
chen werden keine Pestizide oder sonstige 
für Flora, Fauna und Grundwasser schädli-
chen Substanzen eingetragen. Darüber hi-
naus wurde eine Folgenutzung „Landwirt-
schaft“ per Festsetzung in den Bebauungs-
plan aufgenommen. Somit ist gewährleis-
tet, dass die überplanten Flächen nach Be-
endigung der photovoltaischen Nutzung 
wieder für die Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen können.

Zudem wird in § 2 Satz 1 des EEG 2023 
der Errichtung von Anlagen zur Produktion 
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erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Der bewirtschaftende Landwirt ist mit der 
Planung einverstanden, nicht existenziell 
betroffen und stellt die Flächen zur Verfü-
gung. Aus den genannten Gründen und 
aufgrund der besonderen Bedeutung der 
Nutzung regenerativer Energien ist die In-
anspruchnahme dieser landwirtschaftlichen 
Nutzflächen vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen.   

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen auf 
die Belange der Versorgung bekannt. Die in 
der Freiflächen-Fotovoltaikanlage gewon-
nene Energie wird in das örtliche Stromnetz 
eingespeist. Ein Wasseranschluss ist nicht 
erforderlich und entsprechend nicht vor-
handen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der K 141 
kommend - gewährleistet.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Foto-
voltaikanlage.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrs-
sicherheit durch den Solarpark sind somit 
nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplan-
ten Freiflächen-Fotovoltaikanlage kön-

nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-
schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die überdeckenden Modul-
tischen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Im Umfeld der Planfläche ist der Generaldi-
rektion kulturelles Erbe, Landesarchäologie 
Trier aus Fernerkundungsdaten eine römer-
zeitliche Fundstelle bekannt, weshalb die 
Planfläche als archäologische Verdachts-
fläche eingestuft und geophysikalisch pro-
spektiert wurde. Die ausgewerteten Mess-
ergebnisse zeigten in mehreren Bereichen 
auffällige Anomalien, die auf eine archäo-
logische Betroffenheit hinwiesen. Deshalb 
wurden vor der Umsetzung der Planung 
archäologische Baggersondagen zur Eva-
luierung der geophysikalischen Prospektion 
gefordert. In den bauvorgreifenden Bagger-
schürfen waren keine qualitativ und quanti-
tativ hochwertigen archäologischen Hinter-
lassenschaften erkennbar, weshalb die Lan-
desarchäologie Trier keine Bedenken mehr 
bezüglich des Vorhabens hat. Sach- und 
Kulturgüter, insbesondere Bau- oder Boden-
denkmäler, Grabungsschutzgebiete oder 
kulturhistorisch bedeutsame Landschafts-
elemente sind somit im Plangebiet nicht zu 
erwarten.  

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Errichtung der Fotovoltaikanla-
ge gehen den privaten Flächeneigentümern 
temporär landwirtschaftliche Produktions
flächen verloren. Nach Beendigung der 
Nutzung werden die Anlagen jedoch voll-
ständig zurückgebaut, sodass die Flä-
chen wieder der Landwirtschaft zur Verfü-
gung stehen werden. Die Flächeneigentü-
mer sind existenziell nicht von den betrof-
fenen Flächen abhängig. Durch anfallende 
Pachteinnahmen erwirtschaften die Flächen 
weiterhin Erträge.

Somit sind keine negativen Auswirkungen 
der Planung auf private Belange bekannt.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

•	 Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Erholungsfunktion

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts-
bildes

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
erheblichen negativen Auswirkungen 
auf die Belange des Umweltschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hoch- und Grundwasser-
schutzes
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•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

•	 Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Denkmalschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Frei-
flächen-Fotovoltaikanlage landwirtschaft-
liche Nutzflächen temporär verloren; aller-
dings können die Flächen durch Beweidung 
weiterhin landwirtschaftlich genutzt wer-
den. Der bewirtschaftende Landwirt ist 
mit der Planung einverstanden, existenziell 
nicht von den betroffenen Flächen abhän-
gig und stellt die Flächen freiwillig zur Ver-
fügung. Die Flächen können nach erfolgtem 
Rückbau der Anlage ihrer ursprünglichen 
Nutzung zugeführt werden.

Aus Sicht der Ortsgemeinde überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungspla-
nes sprechen.

Gewichtung und Abwägungs-
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend gegeneinander ab-
gewogen. Die positiven Argumente, insbe-
sondere dass die Errichtung und der Betrieb 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien im überragenden öffentlichen In-
teresse liegen und der öffentlichen Sicher-
heit dienen überwiegen deutlich. Es gibt 
keine erheblich negativen Auswirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild, gesunde 
Wohnverhältnisse, umweltschützende Be-
lange, den Hoch- und Grundwasserschutz, 

den Verkehr oder die Ver- und Entsorgung. 
Insgesamt kommt die Abwägung zu dem 
Ergebnis, dass eine Umsetzung der Planung 
möglich ist.


